
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/1/17 7Ob41/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1962

Norm

4.DVEheG §2

Rechtssatz

Der Gesetzgeber wollte die Begünstigung der Au3ösung der Ehe nicht einem Ausländer gewähren, der nur durch eine

verbotene Eheschließung mit einem österreichischen Staatsbürger die Staatsbürgerschaft erworben hat.

Entscheidungstexte

7 Ob 41/62
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Veröff: SZ 35/6 = EvBl 1962/250 S 297 = ZfRV 1967,156
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